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Allgemeine Reisebedingungen der 
alpetour Touristische GmbH Stand Mai 2017

1. Abschluss des Reisevertrages:
a) Mit Übersendung unseres Reisevorschlags fordern
wir den Kunden auf, uns ein Angebot zum Vertragsabschluss
zu unterbreiten. Der Reisevertrag kommt mit unserer Annahme 
(in Form der Reisebestätigung) zustande. Weicht der Inhalt 
der Reisebestätigung vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein 
neues Angebot von alpetour vor. Der Vertrag kommt auf der 
Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn der Kunde 
die Annahme durch ausdrückliche Erklärung, Anzahlung oder 
Restzahlung oder die Inanspruchnahme der Reiseleistungen 
erklärt.
b) alpetour weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen 
Vorschriften (§§ 312 Abs. (2) Ziff. 4, 312g Abs. 2 Satz 1 Ziff. 9 
BGB) bei Verträgen über Reiseleistungen nach § 651a BGB 
(Pauschalreiseverträge und Verträge, auf die die §§ 651a ff. 
BGB analog angewendet werden), die im Fernabsatz (Briefe, 
Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über Mobilfunk-
dienst versendete Nachrichten (SMS) sowie Rundfunk und Te-
lemedien) abgeschlossen wurden, kein Widerrufsrecht besteht 
sondern lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungs-
rechte, insbesondere das Rücktrittsrecht gemäß § 651i BGB 
(siehe hierzu auch Ziff. 5). Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, 
wenn der Vertrag über Reiseleistungen nach § 651a außerhalb 
von Geschäftsräumen geschlossen worden ist, es sei denn, 
die mündlichen Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss 
beruht, sind auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers 
geführt worden; im letztgenannten Fall besteht ein Wider-
rufsrecht ebenfalls nicht. Der vorstehende Hinweis gilt auch, 
soweit mit alpetour Verträge über Unterkunftsleistungen (z.B. 
Hotelzimmer) oder Flugleistungen abgeschlossen werden, 
bei denen alpetour nicht Vermittler, sondern unmittelbarer 
Vertragspartner des Kunden/Reisenden ist.

2. Zahlung:
a) Der vollständige Reisepreis muss spätestens 30 Tage vor 
Reisebeginn auf einem unserer Konten eingegangen
sein. Dies gilt nur, wenn und soweit zuvor durch alpetour ein
Sicherungsschein  (§ 651 k Abs.3 BGB) ausgehändigt wurde. 
Sicherungsscheine werden nur an Reisende ausgehändigt, 
nicht an Gewerbetreibende, die selbst als Reiseveranstalter 
auftreten.
b) Zahlungen sind an alpetour oder an ein zum Inkasso be-
rechtigtes Reisebüro zu leisten.
c) Zahlungen können durch Überweisung beglichen werden.

3. Leistung:
Der durch alpetour geschuldete Leistungsumfang ergibt sich 
aus den Reiseprospekten, soweit keine anderweitigen Verein-
barungen getroffen werden.

4. Änderungen von Leistungen und Preisen vor Reiseantritt:
a) Wir behalten uns ausdrücklich vor, vor Vertragsschluss 
eine Änderung der Prospektangaben zu erklären, über die der 
Reisende vor Buchung informiert wird.
b) Wird uns vor Reisebeginn bekannt, dass einzelne Reiseleis-
tungen nicht vertragsgemäß erbracht werden können, so sind 
wir zur Leistungsänderung berechtigt, die nach Vertragsab-
schluss notwendig wird und von alpetour nicht wider Treu und 
Glauben herbeigeführt wurde, falls wir eine gleichwertige und 
zumutbare Ersatzleistung anbieten können.
c) alpetour behält sich vor, die ausgeschriebenen und mit der 
Buchung bestätigten Preise im Fall der Erhöhung der Beförde-
rungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie 
Hafen oder Flughafengebühr oder einer Änderung der für die 
betreffende Reise geltenden Wechselkurse in dem Umfang zu 
ändern, wie sich deren Erhöhung pro Person bzw. pro Sitzplatz 
auf den Reisepreis auswirkt, sofern zwischen Vertragsschluss 
und dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen.
d) Im Fall einer nachträglichen Änderung des Reisepreises 
oder einer Änderung einer wesentlichen Reiseleistung hat der 
Reiseveranstalter den Reisenden unverzüglich, spätestens 
jedoch 21 Tage vor Reiseantritt, davon in Kenntnis zu setzen. 
Preiserhöhungen nach diesem Zeitpunkt sind nicht zulässig. 
Bei Preiserhöhungen um mehr als 5% oder im Fall einer 
erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist 
der Reisende berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag 
zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens 
gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn der Reiseveranstal-
ter in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den 
Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. Der Reisende hat 
diese Rechte unverzüglich nach Erklärung des Reiseveranstal-
ters über die Preiserhöhung bzw. Änderung der Reiseleistung 
diesem gegenüber geltend zu machen.

5. Rücktritt:
Der Reisende ist berechtigt, vor Reisebeginn von der Reise 
zurückzutreten. Wir empfehlen diese Erklärung Textform abzu-
geben. Für den Fall des Rücktritts ist alpetour berechtigt, die 
Entschädigung wahlweise durch die nachfolgenden 

Pauschsätze (gemäß § 651 i Abs.3 BGB) zu beziffern und 
geltend zu machen. Bis 30 Tage vor Reisebeginn erheben wir 
eine Stornogebühr von 10% des Reisepreises,
vom 29.-22. Tag 20%,
vom 21.-15. Tag 30%,
vom 14.-7. Tag 50% und
ab dem 6. Tag 80% des Reisepreises.
Diese Regelungen finden auch Anwendung, wenn einzelne 
Reisende aus einer Gruppe zurücktreten oder die Reise 
ohne Kündigung nicht antreten. Dem Reisenden bleibt es 
unbenommen, den Nachweis zu führen, dass kein Schaden 
oder ein geringerer Schaden entstanden ist. alpetour behält 
sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere, 
konkrete Entschädigung zu fordern, soweit alpetour nachweist, 
dass alpetour wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils 
anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist 
alpetour verpflichtet, die geforderte Entschädigung unter 
Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und einer 
etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen 
konkret zu beziffern und zu belegen. Das gesetzliche Recht 
des Kunden, gemäß § 651 b BGB einen Ersatzteilnehmer zu 
stellen, bleibt durch die vorstehenden Bedingungen unberührt. 
Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung sowie 
einer Versicherung zur Deckung der Rückführungskosten bei 
Unfall oder Krankheit wird dringend empfohlen.

6. Gewährleistung:
a) Abhilfe
Wird die Reise nicht vertragsmäßig erbracht, so kann der 
Reisende Abhilfe verlangen. alpetour kann auch in der Weise 
Abhilfe schaffen, dass eine gleichwertige Ersatzleistung 
erbracht wird.
b) Minderung des Reisepreises
Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung der 
Reise kann der Reisende eine entsprechende Herabsetzung 
des Reisepreises verlangen (Minderung). Die Minderung tritt 
nicht ein, wenn es der Reisende schuldhaft unterlässt, den 
Mangel anzuzeigen. Ein aufgetretener Mangel ist unverzüg-
lich bei der örtlichen Reiseleitung anzuzeigen. Besteht eine 
solche nicht oder ist sie nicht erreichbar, so kann der Mangel 
bei alpetour GmbH, telefonisch unter: 0049(0)8151/775-0 
angezeigt werden.
c) Kündigung des Vertrages
Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt 
und leistet alpetour innerhalb einer angemessenen und vom 
Reisenden gesetzten Frist keine Abhilfe, so kann der Reisende 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen kündigen. 
Dasselbe gilt, wenn dem Reisenden die Reise infolge eines 
Mangels aus wichtigem und für alpetour erkennbaren Grund 
nicht zuzumuten ist. Der Bestimmung einer Frist für die Abhilfe 
bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder vom 
Reiseveranstalter verweigert wird oder wenn die sofortige 
Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des 
Reisenden gerechtfertigt wird.
d) Schadenersatz
Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der 
Kündigung Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen, 
es sei denn, der Mangel der Reise beruht auf einem Umstand, 
den der Reiseveranstalter nicht zu vertreten hat.

7. Anmeldung von Ansprüchen; Information über  
Verbraucherstreitbeilegung:
a) Sofern der Reisende Anspruch gegen alpetour aus dem 
Reisevertrag geltend machen will, so muss er diese innerhalb 
eines Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der 
Reise bei alpetour Touristische GmbH, Josef-Jägerhuber-
Straße 6, 82319 Starnberg anmelden.
b) Ansprüche des Reisenden nach den §§ 651c bis f BGB aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverlet-
zung von alpetour oder eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen von alpetour beruhen, verjähren in zwei 
Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger 
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung von alpetour oder eines gesetzlichen Vertre-
ters oder Erfüllungsgehilfen von alpetour beruhen. Alle übrigen 
Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB verjähren in einem 
Jahr. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, der dem Tag des 
vertraglichen Reiseendes folgt. Fällt der letzte Tag der Frist auf 
einen Sonntag, einen am Erklärungsort staatlich anerkannten 
allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die 
Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag. Schweben 
zwischen dem Kunden und alpetour Verhandlungen über den 
Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, 
so ist die Verjährung gehemmt, bis der Kunde/Reisende oder 
alpetour die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die 
Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der 
Hemmung ein.
c) alpetour weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbrau-
cherstreitbeilegung darauf hin, dass alpetour nicht an einer 
freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern eine 

Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung dieser Reisebe-
dingungen für alpetour verpflichtend würde, informiert alpetour 
die Verbraucher hierüber in geeigneter Form. alpetour weist 
für alle Reiseverträge, die im elektronischen Rechtsverkehr 
geschlossen wurden, auf die europäische Online-Streitbeile-
gungs-Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin.

8. Beschränkung der Haftung:
a) Die vertragliche Haftung von alpetour für Schäden, die nicht 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit resultieren, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt,
aa) soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig herbeigeführt wird oder
ab) soweit alpetour für einen dem Reisenden entstehenden 
Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungs-
trägers verantwortlich ist. Möglicherweise darüber hinausge-
hende Ansprüche nach dem Montrealer Übereinkommen bzw. 
dem Luftverkehrsgesetz bleiben von dieser Haftungsbeschrän-
kung unberührt.
b) alpetour haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und 
Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als 
Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Ausflüge, 
Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, 
Beförderungsleistungen von und zum ausgeschriebenen Aus-
gangs- und Zielort), wenn diese Leistungen in der Reiseaus-
schreibung und der Reisebestätigung ausdrücklich und unter 
Angabe des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen 
so eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie für den Kunden/
Reisenden erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen 
von alpetour sind. alpetour haftet jedoch für Leistungen, 
welche die Beförderung des Kunden/Reisenden vom ausge-
schriebenen Ausgangsort der Reise zum ausgeschriebenen 
Zielort, Zwischenbeförderungen während der Reise und die 
Unterbringung während der Reise beinhalten und/oder wenn 
und insoweit für einen Schaden des Kunden/Reisenden die 
Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisations-
pflichten von alpetour ursächlich geworden ist. Eine etwaige 
Haftung von alpetour aus der Verletzung von Vermittlerpflich-
ten bleibt durch die vorstehenden Bestimmungen unberührt.

9. Informationspflichten über die Identität des ausführen-
den Luftfahrtunternehmens
a) alpetour informiert den Kunden bei Buchung entsprechend 
der EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die 
Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens vor oder 
spätestens bei der Buchung über die Identität der ausführen-
den Fluggesellschaft(en) bezüglich sämtlicher im Rahmen der 
gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen.
b) Steht/stehen bei der Buchung die ausführende 
Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist alpetour verpflichtet, 
dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften 
zu nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. 
werden. Sobald alpetour weiß, welche Fluggesellschaft den 
Flug durchführt, wird alpetour den Kunden informieren.
c) Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft 
genannte Fluggesellschaft, wird alpetour den Kunden unver-
züglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln möglich 
ist, über den Wechsel informieren.
d) Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte „Black List“ 
(Fluggesellschaften, denen die Nutzung des Luftraumes über 
den Mitgliedstaaten untersagt ist.), ist auf den Internet-Seiten 
von ALPETOUR oder direkt über http://ec.europa.eu/transport/
modes/air/safety/air-ban/index_de.htm abrufbar und in den 
Geschäftsräumen von alpetour einzusehen.

10. Pass -, Visa- und Gesundheitsvorschriften
a) alpetour wird Staatsangehörige eines Staates der Eu-
ropäischen Union, in dem die Reise angeboten wird, über 
Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen 
vor Reiseantritt unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten 
gibt das zuständige Konsulat Auskunft. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass keine Besonderheiten in der Person des 
Reisenden und eventueller Mitreisender (z.B. Doppelstaatsan-
gehörigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen.
b) Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitfüh-
ren der behördlich notwendigen Reisedokumente, eventuell 
erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und 
Devisenvorschriften. Nachteile, die aus der Nichtbeachtung 
dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die Zahlung von Rück-
trittskosten, gehen zu seinen Lasten. Dies gilt nicht, wenn 
alpetour nicht, unzureichend oder falsch informiert hat.
c) alpetour haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den 
Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische 
Vertretung, wenn der Kunde ihn mit der Besorgung beauftragt 
hat, es sei denn, dass alpetour eigene Pflichten schuldhaft 
verletzt hat.

11. Gerichtsstand:
Gerichtsstand für Verträge mit Unternehmern oder juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts ist Starnberg.


